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* Ende Oktober 2010
Quelle: Bundesagentur für Arbeit ,Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, 

Übersichtstabellen SGB II für Bundesländer, verschiedene Jahrgänge,  Nürnberg.
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Trotz Wirtschaftsaufschwung und RÄckgang der Arbeitslosigkeit: Mehr als 10 % der BevÅlkerung mÄssen auch 2010 Leis-
tungen des SGB II (Hartz IV) in Anspruch nehmen

Kurz gefasst:

- Auch im Jahr 2010 waren mehr als 10 % der Bev�lkerung im Alter zwischen 0 und 65 auf Leistungen der Grundsicherung f�r Arbeitsu-
chende (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) angewiesen. In absoluten Zahlen handelt es sich um 6,7 Mio. Personen, darunter befinden sich 
4,9 Mio. Erwerbsf�hige.

- Die Hilfsbed�rftigenquote hat sich seit 2005, seit der Einf�hrung des SGB II, kaum ver�ndert. Der Wirtschaftsaufschwung seit 2009 und 
auch der Abbau der Arbeitslosigkeit sind an den Hartz-IV Empf�ngern bislang vorbeigegangen.

- Besonders hohe Hilfsbed�rftigenquoten finden sich unver�ndert in den neuen Bundesl�ndern.

- Von allen Kindern unter 15 Jahren beziehen 15,8 % Grundsicherungsleistungen (Sozialgeld)

- Die Quote der Hilfsbed�rftigen an der Bev�lkerung f�llt regional �u�erst unterschiedlich aus: In vielen wirtschaftlichen Krisengebieten – in 
den neuen wie in den alten L�ndern – liegt die Quote zwischen 20 und 25 %, so in Bremerhaven bei 23,5 %, in Stralsund bei 21,2 %, in 
Berlin bei 21,1 % und in Gelsenkirchen bei 21,7 %. In S�ddeutschland hingegen, insbesondere in den Landkreisen, sind deutlich weniger
Menschen von Hartz IV abh�ngig, so in den Kreisen Eichst�tt und Landshut 1,4 % bzw. 2,2 % (vgl. Abbildung IV.72)

Hintergrund

Das 2005 durch die Zusammenf�hrung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe neu eingef�hrte Leistungssystem „Grundsicherung f�r Arbeitsuchen-
de“ (SGB II) muss seitdem von �ber 10 % der Bev�lkerung in Anspruch genommen werden. Anspruchsberechtigt sind hilfebed�rftige Erwerbsf�hi-
ge (im Alter zwischen 15 und 65 Jahren) und deren Kinder (hilfebed�rftige Nicht-Erwerbsf�hige im Alter zwischen 0 und 15 Jahren). Hilfebed�rftig-
keit liegt dann vor, wenn die Menschen nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt und den ihrer nicht erwerbsf�higen Angeh�rigen aus eigenen 
Mitteln, so aus Erwerbseinkommen oder Sozialversicherungsleistungen, zu bestreiten. In absoluten Zahlen beziffert sich der Personenkreis im 
Jahr 2010 auf 6,73 Mio. Personen (vgl. Abbildung III.56).

Die Abbildung zeigt, dass die Empf�ngerquoten seit 2005 nur leicht schwanken. Sichtbar wird zugleich, dass in den neuen Bundesl�ndern ein er-
heblich gr��erer Anteil der Bev�lkerung auf Leistungen des SGB II angewiesen ist: die Empf�ngerquote in Ostdeutschland �bersteigt die Empf�n-
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gerquote in Westdeutschland um etwa das Doppelte (2010: 16,4 % zu 8,5 %). Die anhaltend schlechte Lage auf dem Arbeitsmarkt d�rfte daf�r 
ma�geblich verantwortlich sein.

Die erheblichen regionalen Unterschiede werden noch deutlicher, wenn man nach einzelnen Bundesl�ndern (Abbildung IV.73) und nach ausge-
w�hlten St�dten und Landkreisen (Abbildung IV.72) untergliedert. 

Eine hohe Hilfsbed�rftigkeit weisen Kinder in der Altersgruppe zwischen 0 und 15 Jahren auf: Fast 16 % aller Kinder in dieser Altersgruppe leben 
in Haushalten bzw. Familien, deren Einkommen unterhalb der Grundsicherungsschwelle liegt und die – z.T. gerade wegen des Unterhalts der Kin-
der – auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind. Ohne den Kinderzuschlag l�ge die Quote noch h�her.

Methodische Anmerkungen

Leistungen der Grundsicherung m�ssen beantragt werden. Untersuchungen zeigen, dass viele Leistungsberechtigte – aus Unwissenheit, Scham 
oder anderen Gr�nden – von ihrem Anspruch keinen Gebrauch machen. Es existiert eine hohe „Dunkelziffer“ der Nicht-Inanspruchnahme. Inso-
fern kann davon ausgegangen werden, dass der Kreis der Menschen, die aufgrund ihrer unzureichenden Einkommenslage hilfebed�rftig sind, 
deutlich gr��er ausf�llt, als dies in den Zahlen der Grundsicherungsstatistik zum Ausdruck kommt.

Hilfebed�rftige Personen �ber 65 Jahre haben Anspruch auf die Grundsicherung im Alter (SGB XII) (vgl. dazu Abbildung III.51)




